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obligatorische Signalisation im Jagdbetrieb

Gämswild-, Rotwild-, Rehwild- und Baujagd

Mindestens ein signalfarbenes Hutband oder Kappe (gilt auch für Begleitpersonen)

Alle Treiber sowie alle an der Nachsuche beteiligten Personen müssen ein
signalfarbenes Gilet oder eine signalfarbene Jacke tragen!

Ein signalfarbenes Gilet muss mitgeführt und bei Nachsuchen zwingend getragen werden
(gilt auch für Begleitpersonen).
Personen, die über keine ausreichende Signalkleidung verfügen, können durch die Nachsucheführer
weggewiesen werden.
Es gibt keine Nachsuche ohne entsprechende Signalkleidung.

Jagdhunde

Jagdhunde müssen eine signalfarbene Halsung (elastisch) oder alternativ eine Weste tragen.
Der Name des Hundes, des Halters sowie die Telefonnummer des Halters müssen darauf
ersichtlich sein.


